
§ 3 Vereinszweck

(5) Der Verein verpflichtet sich im Rahmen seiner Möglichkeiten zu nachhaltigem Wirtschaften im 
gesellschaftlichen und ökologischen Sinne. Nachhaltigkeit soll dabei nicht im Rahmen 
spezieller Handlungsfelder oder Einzeldisziplinen verstanden werden, sondern als sinnvolle 
Vernetzung von Sozialem, Ökologischem und Ökonomischem bei allen abteilungs- und 
vereinsübergreifenden Aktivitäten.  


